
5.1.3 Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur 
Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstücksverkehrsgesetz 

– GrdstVG) 
Vom 28.07.1961 (BGBl. I S. 1091), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 

(BGBl. I S. 2586) 

§ 2   [Genehmigungspflichtige Geschäfte] 

(1) Die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und der schuldrechtliche Vertrag hierüber 
bedürfen der Genehmigung. Ist ein schuldrechtlicher Vertrag genehmigt worden, so gilt auch die in 
Ausführung des Vertrages vorgenommene Auflassung als genehmigt. Die Genehmigung kann auch 
vor der Beurkundung des Rechtsgeschäfts erteilt werden. 

(2) Der Veräußerung eines Grundstücks stehen gleich 

1. die Einräumung und die Veräußerung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück; 

2. die Veräußerung eines Erbanteils an einen anderen als an einen Miterben, wenn der Nachlaß 
im wesentlichen aus einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb besteht; 

3. die Bestellung des Nießbrauchs an einem Grundstück. 

(...) 

§ 4   [Genehmigungsfreie Geschäfte] 

Die Genehmigung ist nicht notwendig, wenn 

(...) 

2.  eine mit den Rechten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestattete 
Religionsgesellschaft ein Grundstück erwirbt, es sei denn, daß es sich um einen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb handelt; 

(…) 

 


